
Antrag auf Unterstützung  

von Opferzeugenbetreuungsprogrammen durch die  

LANDESSTIFTUNG OPFERSCHUTZ 

 
 
 
Landesstiftung Opferschutz 
Augustenstr. 15 
 
70178 Stuttgart 
 
 
 
 
 
Nach §2 der Satzung der  Landesstiftung Opferschutz gehört zum Satzungszweck der  Stif tung neben der  
individuellen Un terstützung der  Opfer von Gewalttaten auch die Weitergabe von Mi tteln an gemeinnützige 
Körperschaften zur D urchführung von O pferzeugenbetreuungsprogrammen. Ei n Rec htsanspruch a uf 
Zuwendung v on Stiftungsmitteln bes teht n icht. Es k önnen nur  Aktivitäten v on Vereinen m it Sit z i n B aden-
Württemberg unterstützt werden. 
 
Nach Abschnitt III der Zuwendungsrichtlinien kann eine Einrichtung, die Opfer von Straftaten berät, betreut 
oder im Str afverfahren be gleitet, m it ein er e inmaligen Z uwendung v on höchstens 10. 000 € unterstützt 
werden. Eine weitere Unterstützung ist nicht möglich. 
 
Zuwendungen können in bis zu drei Jahresraten ausbezahlt werden, wobei die Auszahlung der zweiten und 
dritten Rate voraussetzt, dass die unterstützte Einrichtung die bestimmungsgemäße Verwendung der ersten 
bzw. zweiten Rate ausreichend nachweist. 
 
In Kenntnis dieser Regelungen wird der nachstehende Antrag auf Unterstützung gestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
(Name, Sitz, Bankverbindung und ge naue Anschrift des Vereins / der  Organisation unter genauer Bezeich-
nung seiner/ihrer gesetzlichen Vertreter/Vertreterinnen) 
 
 
 
 
 
 
Für welches Projekt wird eine Förderung beantragt (genaue Beschreibung der bereits ausgeübten oder der 
beabsichtigten Tätigkeit unter Angabe der Projektdauer und der bisherigen oder beabsichtigten Finanzierung 
des Projektes)? 
 
 
 
Welche Fördersumme wird beantragt? 
 
 
Dem Antr ag is t ei ne ak tuelle S atzung des  V ereins/der O rganisation be izufügen und a ussagekräftige 
Unterlagen, die die Gemeinnützigkeit belegen. 
 
 
 
 
 
 

         Ort, Datum                                            Unterschrift des/r gesetzlichen Vertreters/in 


